
    
 

 

Datenschutz im Steueramt 

Allgemeine Informationen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben nach Arti-
kel 12 bis 22 und 34 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) bei der Verwaltung der Da-
ten im Steueramt  

 

Vorwort 

Die Stadt Velten erhebt für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz (bebaute und unbe-
baute Grundstücke, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) Grundsteuer von den Eigentü-
merinnen und Eigentümern sowie den Erbbauberechtigten.  

Von Unternehmer/innen/Unternehmen mit Gewerbebetrieben, die eine Betriebsstätte in 
Velten haben, erhebt sie die Gewerbesteuer.   

Es werden ebenfalls die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Gebühren für die Stra-
ßenreinigung, die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes - Schnelle Havel,  die Erbbau-
pacht, sowie Pachten und Mieten erhoben. 

Hierbei müssen personenbezogene Daten verabeitet werden. Im Besteuerungsverfahren 
sind Daten personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person, einer Körperschaft (z.B. 
Verein, Kapitalgesellschaft), einer Personenvereinigung oder einer Vermögensmasse zuge-
ordnet werden können. Keine personenbezogenen Daten sind veränderte Daten, die nicht 
mehr einer Person zugeordnet werden können oder Daten, die durch  geeignete Schutzmaß-
nahmen Rückschlüsse auf die Betroffenen ausschließen.  

Wenn die Stadt Velten personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet das, dass sie diese 
Daten z.B. erhebt, speichert, verwendet, weiterverarbeitet, übermittelt, zum Abruf bereit-
stellt oder löscht. Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen 
Daten wir erheben und was wir mit diesen Daten machen. Außerdem informieren wir Sie 
über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich wenden können. 
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1. Wer sind Ihre Ansprechpartner? 

Fragen in datenschutzrechtlichen Angelegenheiten können Sie an die Stadt Velten, vertreten durch 
die Bürgermeisterin Ines Hübner, richten. Sie können diese Fragen auch unmittelbar an die innerhalb 
der Stadtverwaltung für die Festsetzung und Erhebung zuständige Steuerabteilung stellen. 

Die Kontaktdaten der Stadt Velten lauten: 

 
Bürgermeisterin Frau Ines Hübner, Rathausstraße 10, 16727 Velten, E-Mail-Adresse        

buergermeisterin@velten.de 

Steuerabteilung: Frau Heinz, Rathausstraße 10, 16727 Velten,E-Mail-Adresse  

heinz@velten.de 

Darüber hinaus können Sie sich an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Velten Frau Evert 
wenden, welchen Sie entweder über die E-Mail-Adresse (evert@velten.de) oder über die Tele-
fonnummer 03304 / 379-162 erreichen. 

2. Zu welchem Zweck verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten?  

Um unsere Aufgabe zu erfüllen, die Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, 
Gebühren für Straßenreinigung, Umlage Wasser- und Bodenverband-Schnelle Havel, Erbbaupacht, 
Pachten und Mieten nach den Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetz i.V.m. 
den Satzungen und der Steuergesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben, benötigen wir per-
sonenbezogene Daten (§ 85 Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz Brandenburg).  

Ihre personenbezogenen Daten werden in dem steuerlichen Verfahren verarbeitet bzw. weiterverar-
beitet, für das sie erhoben bzw. zur Weiterverarbeitung übermittelt wurden (§§ 29b und 29c der Ab-
gabenordnung). In den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen dürfen wir die zur Durchführung 
eines steuerlichen Verfahrens erhobenen oder an uns übermittelten personenbezogenen Daten auch 
für andere steuerliche oder nichtsteuerliche Zwecke verarbeiten (Weiterverarbeitung nach § 29c Ab-
satz 1 der Abgabenordnung). 



Beispiel:  
Bei der Grund- und Gewerbesteuer werden vom zuständigen Finanzamt die Steuermessbeträge und 
in den Fällen der Zerlegung der Grund- und Gewerbesteuermessbeträge die Zerlegungsanteile durch 
Messbescheide bzw. Zerlegungsbescheide festgesetzt. Hierzu werden Daten vom zuständigen Finanz-
amt in einem selbstständigen Verfahren verarbeitet. Der Inhalt der Grund- und Gewerbesteuermess-
bescheide und der Zerlegungsbescheide sowie weitere erforderliche Daten wird/werden uns vom 
zuständigen Finanzamt mitgeteilt. Wir verarbeiten die mitgeteilten Daten weiter, indem wir sie bei 
der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Steuerfestsetzungs- und -erhebungsverfahren berücksichti-
gen. 

3. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir? 

Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten: 

- Persönliche Identifikations- und Kontaktangaben, z.B. Vor- und Nachname 
- Firma oder andere Unternehmens- oder Gesellschaftsbezeichnung,  Handelsregisternum-

mer 
- Vor- und Nachname des/der (gesetzlichen) Vertreter(s), des/der Bevollmächtigte(n), 

des/der Geschäftsführer(s), des/der Gesellschafter 
- Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum und –ort 
- Steuernummer, Buchungs- oder Kassenzeichen 
- Für die Festsetzung und Erhebung der Steuern erforderliche Informationen, z.B. Gewerbe-

steuermessbetrag, Einheitswert und Grundsteuermessbetrag, Zerlegungs-anteil am Gewer-
besteuer- bzw. Grundsteuermessbetrag 

- Bankverbindung 
- Angaben über geleistete oder erstattete Steuern und Vorauszahlungen 
- Angaben über gestellte Anträge sowie Rechtsbehelfe 
- Angaben zur Hunderasse, Inbesitznahme, zum Alter der Tiere  

Bei der Grund- und Gewerbesteuer erhalten wir Ihre personenbezogenen Daten in erster Linie über 
die Messbescheide und Zerlegungsmitteilungen des zuständigen Finanzamts und verarbeiten diese 
weiter. 

Für die Festsetzung und Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben erforderliche Informatio-
nen sind u.a. auch Einspielergebnisse, Hundesteueranmeldungen und Sepa-Lastschriften. Ihre per-
sonenbezogenen Daten werden in erster Linie bei Ihnen selbst erhoben, z.B. durch Ihre Steuererklä-
rung, Mitteilungen und Anträge.  

Schließlich erheben wir Ihre personenbezogenen Daten bei Dritten, soweit diese gesetzlich zur Mit-
teilung an uns verpflichtet sind. 

 
Beispiele: 
− Unser Gewerbeamt übermittelt uns Daten über Gewerbemeldungen; 
− unser Einwohnermeldeamt übermittelt uns Meldedaten. 
 

Außerdem erhalten wir steuerrelevante Informationen von Steuerämtern anderer Kommunen. Kön-
nen wir einen steuerrelevanten Sachverhalt nicht mit Ihrer Hilfe aufklären, dürfen wir sie betref-
fende personenbezogene Daten auch durch Nachfragen bei Dritten erheben (z. B. Auskunftsersu-
chen an die Nachlassgerichte bei der Ermittlung von Erben). Im Vollstreckungsverfahren können wir 



Daten bei Drittschuldnern (z. B. Kreditinstitut oder Arbeitgeber) erheben. Zudem können wir öffent-
lich zugängliche Informationen (z. B. aus Zeitungen, öffentlichen Registern oder öffentlichen Be-
kanntmachungen) verarbeiten. 

4. Wie verarbeiten wir diese Daten? 

Im weitgehend automationsgestützten Besteuerungsverfahren werden Ihre personenbezogenen Da-
ten gespeichert und dann in zumeist maschinellen Verfahren der Festsetzung und Erhebung der 
Steuer zugrunde gelegt.  

5. Unter welchen Voraussetzungen dürfen wir Ihre Daten an Dritte weitergeben? 

Alle personenbezogenen Daten, die uns in einem steuerlichen Verfahren bekannt geworden sind, 
dürfen wir dann an andere Personen oder Stellen (z. B. an Finanzämter, Verwaltungsgerichte, Rechts-
aufsichtsbehörden oder andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die 
Weitergabe gesetzlich zugelassen ist.Beispiel:Mitteilung der Namen und Anschriften von Grundstück-
seigentümern, die bei der   Verwaltung der Grundsteuer bekannt geworden sind, an andere Behörden 
zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben. 

6. Wie lange speichern wir Ihre Daten? 

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Besteuerungsverfahren er-
forderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich die steuerlichen Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 
der Abgabenordnung sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung). Wir dürfen die betreffenden perso-
nenbezogenen Daten auch speichern, um diese für künftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 
88a der Abgabenordnung).  

Speichert die/der Verantwortliche personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung von Aufbe-
wahrungsfristen, erfolgt für diese eine Einschränkung der Verarbeitung („Sperrung").  

7. Welche Rechte (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht usw.) haben Sie? 

Sie haben nach der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte. Einzelheiten ergeben sich 
insbesondere aus Artikel 15 bis 18 und 21 der Datenschutz-Grundverordnung. 

Recht auf Auskunft: Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
verlangen. In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstel-
len der erforderlichen Daten zu erleichtern. Daher sollten in dem Antrag möglichst Angaben zum 
konkreten Verwaltungsverfahren (z. B. Grund- oder Gewerbesteuer, das betroffene Veranlagungsjahr 
und ein Hinweis, ob es um die Festsetzung der Steuer oder um Zahlungsangelegenheiten geht) ge-
macht werden. 

Recht auf Berichtigung: Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können 
Sie eine Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine Vervollstän-
digung verlangen. 
 

Recht auf Löschung: Sie können die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Ihr An-
spruch auf Löschung hängt u. a. davon ab, ob die Sie betreffenden Daten von uns zur Erfüllung un-
serer gesetzlichen Aufgaben noch benötigt werden. 



Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbei-
tung der Sie betreffenden Daten zu verlangen. Die Einschränkung steht einer Verarbeitung nicht ent-
gegen, soweit an der Verarbeitung ein wichtiges öffentliches Interesse besteht. 

Recht auf Widerspruch: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten zu widersprechen. Allerdings können 
wir dem nicht nachkommen, wenn an der Verarbeitung ein überwiegendes öffentliches Interesse be-
steht oder eine Rechtsvorschrift uns zur Verarbeitung verpflichtet (z. B. Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens). 

Recht auf Beschwerde: Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in 
vollem Umfang nachgekommen sind, können Sie beim Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) Beschwerde einlegen, soweit das Besteuerungsverfahren auf der 
Grundlage der Abgabenordnung erfolgt, im Übrigen (insbesondere bei der Vollstreckung) beim Lan-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Brandenburg. 

Die Kontaktdaten:  

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstraße 30 
53117 Bonn 
Telefon: 0228 997799-0 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de 

Landesbeauftragte für den Datenschutz Brandenburg 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow  
Telefon: Telefon: 033203 356-0 E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de 
Internet: www.lda.brandenburg.de 

In einigen Fällen können oder dürfen wir Ihrem Anliegen nicht entsprechen (§§ 32c bis 32f der Abga-
benordnung). Sofern dies gesetzlich zulässig ist, teilen wir Ihnen in diesem Fall immer den Grund für 
die Verweigerung mit. Wir werden Ihnen aber grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Eingang 
Ihres Anliegens antworten. Sollten wir länger als einen Monat für eine abschließende Klärung brau-
chen, erhalten Sie eine Zwischennachricht. 

8. Wo bekommen Sie weitergehende Informationen? 

Weitergehende Informationen können Sie 

- dem BMF-Schreiben zum Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren vom 12. Januar 2018 
(siehe Bundessteuerblatt 2018 Teil I S. 183, und auf den Internetseiten des Bundesministeri-
ums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - 
Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - BMF-Schreiben / Allgemei-
nes) sowie 

- der Broschüre „Steuern von A bis Z“ (siehe http://www.bundesfinanzministerium.de unter 
der Rubrik Themen - Service - Publikationen - Broschüren) 

- den Internetseiten der vorstehend aufgeführten Datenschutzaufsichtsbehörden 
entnehmen. 

Die Vorschriften der Abgabenordnung finden Sie u.a. unter https://www.gesetze-im-inter-
net.de/ao_1977/ 


